
Zu Punkt 3 Mitteilungen 
  
 Frau Strobel macht folgende Mitteilung: 

 
3.1 Herr Clausen macht folgende Mitteilung: 
 

Wesentlicher Bestandteil der städtischen Aktivitäten im Rahmen des 
Jahres der Demokratie 2019 ist ein städtisches Förderprogramm, für 
das der Rat der Stadt 50.000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Dieses 
Förderprogramm bietet zivilgesellschaftlichen Initiativen die 
Möglichkeit, emanzipatorisch und partizipativ ausgerichtete Projekte 
zur Förderung demokratischer Grundsätze durchzuführen. 
 
Das Förderprogramm hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen. Mit 61 
Anträgen, die inhaltlich sehr breit aufgestellt waren und zahlreiche 
Bereiche zivilgesellschaftlichen Handelns abdeckten, ist das große 
Interesse der Zivilgesellschaft, sich für demokratische Strukturen 
einzusetzen, deutlich geworden. Aufgrund des Beschlusses des 
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschusses konnten 
durch das Förderprogramm 26 Projektanträge positiv beschieden 
werden. Alle Projekte haben einen Bezug zu Bielefeld. 
 
Die geförderten Projekte sowie auch einige Projekte, die wegen des 
begrenzten Fördervolumens finanziell nicht unterstützt werden 
konnten, werden sich am Tag der Ratssitzung am 07.11.2019 im 
Zugangsbereich zum Ratssaal präsentieren. Ich bin sicher, dass sich 
damit ein breites Spektrum des demokratischen Engagements und 
des Einsatzes für Freiheit und Toleranz in Bielefeld zeigt. 
 
Um 16 Uhr werde ich die Präsentation eröffnen und lade Sie ein. An 
einem Rundgang durch die Ausstellung teilzunehmen. Ihre Teilnahme 
unterstreicht die Anerkennung und Würdigung des gerade aktuell so 
wichtigen zivilgesellschaftlichen Engagements und der zumeist 
ehrenamtlichen Arbeit in den unterschiedlichen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens unserer Stadt. Nicht zuletzt bietet sich die 
Gelegenheit, mit dem Projektverantwortlichen in Gespräch zu 
kommen und sich gegenseitig auszutauschen. 
 
Ich selbst bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse der 
vielversprechenden Projekte und freue mich, wenn auch Sie dabei 
sind. 
 
Gez. Pit Clausen 
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3.2 Das Amt für Verkehr machte folgende Mitteilung: 
 

Das Vergabeverfahren für den Infrastrukturausbau und den 
Netzbetrieb im Rahmen des Bundesförderprogramms 
Breitbandausbau für die geförderten Ausbaubereiche („weiße Flecken 
und Schulen“) wurde abgeschlossen. 
 
Die Stadt Bielefeld erhält für den geförderten Ausbau in den 
unterversorgten Bereichen (etwa 1.900 Gebäudeadressen, darunter 
rund 400 Unternehmensstandorte sowie 61 Schulstandorte) 



insgesamt 23,3 Mio. Euro Fördermittel vom Bund und vom Land 
Nordrhein-Westfalen (jeweils 50 % Förderung von Bund und Land). 
 
Im Rahmen des Vergabeverfahrens wurden die Stadtwerke Bielefeld 
GmbH und ihr Tochterunternehmen BITel Gesellschaft für 
Telekommunikation mbH als Nachunternehmer für den Netzaufbau 
und Netzbetrieb ausgewählt. Der Zuwendungsvertrag mit den 
Stadtwerken Bielefeld wurde am 08. Mai 2019 unterzeichnet. 
 
Der geförderte Ausbau startet im Juli 2019 in den Bereichen 
Eckardtsheim/Dalbke (mit der Schule am Schlepperweg und der 
Theodor-Heuss-Realschule) und zwischen Kammerratsheide und 
Schildesche mit der Hamfeld- und der Marienschule) und soll im 
Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. 
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3.3 Zum Beschluss der Vorlage zum Programm der VHS – Nebenstelle 

Jöllenbeck fragte Herr Kraiczek nach ihm nicht verständlichen Werten. 
Die Fragen konnten zwischenzeitlich telefonisch zwischen Herr 
Kraiczek und Frau Bölling Giesecke geklärt werden. Es wurden 
lediglich Plan- und Istdaten verwechselt. 
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3.4 Mit der Einladung zur Sitzung sind folgende Unterlagen verschickt 

worden: 
 

 das Anlass-Protokoll der Unfallkommission 2019-I Jöllenbeck 

 Sondermittelanträge des TUS Jöllenbeck und des Fördervereins 
der KiTa Oberlohmannshof, der AWO-KiTa Theesen und der GfS 
Treffpunkt Oberlohmannshof 

 
Eingangs der Sitzung wurde eine Ergänzung zum Sondermittelantrag 
der GfS Treffpunkt Oberlohmannshof verteilt. 
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3.5 Per Mail wurden alle Bezirksvertretungsmitglieder über folgendes 

unterrichtet: 
 

 Ein Schreiben von Herrn Wörmann an Herrn Bezirksbürgermeister 
Heinrich zum Thema Ladeinfrastruktur für E-Autos im Stadtbezirk 

 Eine Einladung des Umweltamtes zum Thema Anhörung zum 
Baumschutz – Beispiele aus anderen Städten – 

 Eine Einladung des Heimatvereins zur Einweihung eines 
Pulttisches auf dem Kirchenanwesen „Auf dem Tie“ 

 Die Schülerzahlen Jöllenbecker Schulen für 2019/2020 – zu 
Rückfragen von Herrn vom Braucke wurden die Antworten der 
Schulen eingangs der Sitzung verteilt. 
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3.6 Herr Dr. Grabowski, Langhansweg 13, berichtete Herrn 

Bezirksbürgermeister Heinrich in einem Telefongespräch, dass es bei 



einem Rettungseinsatz im Schlüterweg zu einer Verzögerung 
gekommen sei, weil das Navigationsgerät den Fahrzeugführer in den 
Schlüterweg geleitet habe, dieser aber dort nicht durchfahren konnte. 

 
Daraufhin wurde beim Amt für Verkehr angeregt, die Beschilderung 
und Verkehrsführung im Hinblick auf den Einsatz von 
Rettungsfahrzeugen noch einmal anzuschauen. Die Hinweise von 
Herrn Eckelmann und Herrn Dr. Grabowski wurden an die Feuerwehr 
weitergeleitet. Gemeinsam wurde festgestellt, dass die Straße breit 
genug für Rettungsfahrzeuge ist und die Straße durch korrekte 
Straßennahmenschilder ausreichend erkennbar ist. Auch für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass die Einsatzfahrzeuge versehentlich 
zunächst von der falschen Seite einfahren, wird es laut des 
Mitarbeiters des Feuerwehramtes nicht zu wesentlichen 
Verzögerungen kommen. Die Bedenken der beiden Bürger können 
daher nicht bestätigt werden. Eine Veränderung der Beschilderung ist 
nicht erforderlich. 
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3.7 Das Bauamt bittet folgendes mitzuteilen:  
 

Die BV Heepen stellte folgende Anfrage: 
 
Grundsatzbeschluss „Bielefelder Baulandstrategie“ 
 
In der Sitzung am 11.07.2019 hat der Rat der Stadt Bielefeld den o.a. 
Grundsatzbeschluss gefasst. Die Vorlage (Drucksachennummer 
8656/2014-2020) nebst Anlagen ist im Ratsinformationssystem 
einsehbar. Die zu der Sitzung aktualisierte Anlage 3 der Vorlage ist 
den Mitteilungen beigefügt. Daraus ergibt sich, welche Fälle aus den 
einzelnen Stadtbezirken nicht unter die Regelungen der 
beschlossenen Baulandstrategie fallen. 
 
Herr Dr. Elsner (Vorsitzender der CDU-Fraktion) erklärt, dass durch 
die den Mitteilungen beigefügten Unterlagen nicht alle Fragen zur 
Anwendung der Baulandstrategie beantwortet würden. 
Er bittet deshalb die Verwaltung um Beantwortung der folgenden 
Fragen: 

1. Unter welchen Bedingungen fällt ein Bauprojekt unter die 
Baulandstrategie? 

2. Unter welchen Bedingungen kann ein Bauprojekt, welches 
derzeit nicht unter die Strategie fällt, später – bei 
Veränderungen – doch wieder davon betroffen sein? 

 
Hierzu teilt das Bauamt folgendes mit: 
 
Zu 1. 
Wie in der Vorlage 8656/2014-2020 zum Grundsatzbeschluss 
ausgeführt, fallen folgende Konstellationen unter die 
Baulandstrategie: 
 

 Bebauungsplanverfahren zur Schaffung von neuem Baurecht 
für Wohn- und Gewerbenutzung für Flächen ab einer 
Größenordnung > 2.000 qm. 



 B-Planänderungsverfahren > 2.000 qm, wenn sich die Art der 
Nutzung ändert, die neue Nutzung dem Wohnen oder Gewerbe 
dient und dadurch ein signifikanter Wertzuwachs 
(Wertsteigerung > 50 %, ablesbar an alten/neuen 
Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses) stattfindet. 

 
Zur Klarstellung: 
B-Planänderungsverfahren, unabhängig von der 
Größenordnung, bei denen sich die Art der Nutzung nicht 
ändert (z.B. wenn ein alter B-Plan mit der Festsetzung von 
Wohngebiet an heutige Anforderungen angepasst wird 
durch Änderung von Baufenstern u.ä.) fallen damit nicht 
unter die Baulandstrategie. 
 

Zu 2. 
Bei einem späteren Planänderungsverfahren, wenn die unter 1. 
genannten Bedingungen vorliegen. 
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